
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am  13. Februar 2015
GZ. BMF-310205/0270-I/4/2014

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3322/J vom 15. Dezember 2014 der 

Abgeordneten Elmar Podgorschek, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 6.: 

Die gestellten Fragen betreffend Vereinbarungen mit der Bayerischen Landesbank und ihr 

daraus erwachsene Zustimmungsrechte können vom Bundesministerium für Finanzen nur 

beantwortet werden, sofern und soweit diese von dem in Art. 52 Abs. 2 B-VG in Verbindung 

mit § 90 GOG 1975 determinierten parlamentarischen Interpellationsrecht erfasst sind. In 

Bezug auf selbstständige juristische Personen wie die vormalige Hypo Alpe Adria Bank 

International AG (nunmehr HETA Asset Resolution AG) beschränkt sich das 

parlamentarische Interpellationsrecht auf die Rechte des Bundes als Eigentümer der 

Gesellschaft (im Besonderen durch Wahrnehmung seiner Anteilsrechte in der 

Hauptversammlung) und die Ingerenzmöglichkeiten seiner Organe, jedoch beispielsweise 

nicht auf Gegenstände der Tätigkeit der Organe der juristischen Person oder der 

Geschäftsgebarung der juristischen Person. 
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Darüber hinaus können vom Bundesministerium für Finanzen Fragen nur beantwortet 

werden, sofern und soweit nicht wirtschaftliche oder rechtliche Interessen der juristischen 

Person oder Dritter entgegenstehen könnten. 

 

In einer am 30. Jänner 2008 zwischen der damaligen Hypo Alpe Adria Bank International AG 

(nachfolgend „HBInt“) und ihrer damaligen Mehrheitseigentümerin Bayerische Landesbank 

(nachfolgend „BayernLB“) abgeschlossenen englischsprachigen Vereinbarung „Master Loan 

Agreement“ über die Gewährung von Krediten und Refinanzierungslinien wurden 

Verpflichtungen der HBInt gegenüber der BayernLB festgelegt. Unter anderem verpflichtete 

sich die HBInt, keine Unternehmensrestrukturierung, welche die Einbringlichkeit der 

Forderungen der BayernLB gefährden könnte, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

BayernLB durchzuführen.  

 

Die Republik Österreich ist in dieser Vereinbarung kein Vertragspartner, wie diese auch 

mehrere Monate vor erstmaliger Gewährung einer Stützungsmaßnahme aus dem 

Bankenpaket und vor der Anteilsübernahme durch die Republik Österreich abgeschlossen 

wurde. Die gestellten Fragen betreffen daher den Tätigkeitsbereich der Organe der HETA 

Asset Resolution AG, nicht jedoch die Wahrnehmung der Anteilsrechte durch die Republik 

Österreich, wodurch diese im Rahmen des parlamentarischen Interpellationsrechtes nicht 

beantwortet werden können.  

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 
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